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Vorwort

Die Lebensmittelkennzeichnung soll den Verbraucher informieren. Wer aber
informiert über die Lebensmittelkennzeichnung? Regelten noch vor gut 20 Jah-
ren eine vergleichsweise schlanke Lebensmittelkennzeichnungsverordnung
zusammen mit einer Reihe nationaler produktspezifischer Vorschriften die
Pflichtkennzeichnung von Lebensmitteln, sieht sich der Rechtsanwender heute
einer wahren Flut zu beachtender Vorschriften gegenüber, deren Systematik
kaum noch zu überblicken ist. Das gilt insbesondere dann, wenn in die Tiefen
und Untiefen produktspezifischer Vorschriften vorgedrungen wird, die mitt-
lerweile ebenfalls von europäischen Vorschriften mitbestimmt sind. So gibt es
etwa für viele Lebensmittel verpflichtende Verkehrsbezeichnungen, deren Anfor-
derungen in produktspezifischen Verordnungen beschrieben sind. Teils sind
dabei ergänzende Kennzeichnungspflichten festgelegt. Für bestimmte Stoffe,
etwa Zusatzstoffe oder gentechnisch veränderte Zutaten, greifen eigene Rege-
lungswerke, die ebenfalls Anforderungen an die Kennzeichnung enthalten. Vor-
liegendes Buch möchte in die Systematik der Lebensmittelkennzeichnung ein-
führen und einen kompakten Überblick über die allgemeinen und die wichtigsten
produktspezifischen Kennzeichnungsvorschriften geben. Wenngleich es den
Lesefluss nicht gerade verbessert, werden sämtliche Anforderungen an die
Kennzeichnung stets in Verbindung mit der jeweiligen Rechtsnorm beschrieben.
Dies soll dem Leser die Möglichkeit geben, sich selbstständig im Gesetzestext zu
Recht zu finden und sich ein eigenes Bild von den gesetzlichen Kennzeichnungs-
pflichten zu machen. Beispielsfälle sowie ergänzende Erläuterungen in Form von
Fragen und Textkästen zu bestimmten Themen sollen das Verständnis erleich-
tern.
Es sei an dieser Stelle all denjenigen gedankt, die zum Entstehen dieses Buches
beigetragen haben – sei es durch fachliche Hinweise oder auch die nötige und
wichtige Unterstützung im tagtäglichen Leben. Ein namentlicher Dank gilt Julia
Seim, die mir beim Korrekturlesen eine große Hilfe war.

Berlin, Oktober 2010
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A. Allgemeines Lebensmittelrecht

I. Ziele des Lebensmittelrechts

Das Lebensmittelrecht ist heute weitgehend harmonisiert. Es dient insbesondere
dem Schutz der Verbraucherinteressen und verfolgt dabei zwei grundlegende
Ziele:
– den Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden und
– den Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung.
Diese Ziele sollen, soweit möglich, durch eine umfassende Verbraucherinfor-
mation verwirklicht werden. Reichen Informationen zum Schutz des Verbrau-
chers nicht aus, gewährleisten absolute Verbote und Zulassungsverfahren die
Lebensmittelsicherheit. Seit Mitte der 1990er Jahre wird zunehmend auf die
Information des Verbrauchers gesetzt: Es gilt das normative Leitbild eines
aufgeklärten, verständigen, informierten und mündigen Verbrauchers1, der
die ihm angebotenen Informationen zu nutzen weiß. Durch diese Entwicklung
wird die Verbraucherinformation selbst zum Ziel des Lebensmittelrechts.
Neben den Verbraucherinteressen soll das Lebensmittelrecht auch die Interessen
von Herstellern, Verarbeitern und Händlern schützen: Seine Bestimmungen
sollen faire Wettbewerbsbedingungen schaffen und den binneneuropäischen
Verkehr mit Lebensmitteln und Futtermitteln fördern. Bereits bestehende oder
geplante internationale Normen sollen bei der Fortentwicklung des gemein-
schaftlichen Lebensmittelrechts berücksichtigt werden.

1. Gesundheitsschutz
Der Schutz der Verbrauchergesundheit ist zentrales Ziel lebensmittelrechtlicher
Vorschriften. Es ist daher verboten, Lebensmittel in den Verkehr zu bringen, die
nicht sicher sind. Dieses Verkehrsverbot normiert Art. 14 Abs. 1 Lebensmittel-
Basisverordnung (EG) Nr. 178/2002 (LM-BasisVO)2. Auch § 5 Abs. 1 Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)3 bestimmt ein Verkehrsverbot nicht
sicherer Lebensmittel, indem er auf die LM-BasisVO verweist. Diese nationale
Vorschrift ist eigentlich überflüssig, da die europäische Verordnung ohnehin
unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt.
Ein Lebensmittel gilt gemäß Art. 14 Abs. 2 LM-BasisVO als nicht sicher, wenn
davon auszugehen ist, dass es gesundheitsschädlich und für den Verzehr durch
den Menschen ungeeignet ist. Es müssen beide Tatbestände vorliegen, das heißt

1 Görgen, in: Hahn/Görgen, Praxishandbuch Lebensmittelrecht, Kap. V, Einleitung.
2 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 28.1.2002 zur

Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur
Lebensmittelsicherheit (ABl. Nr. L 31/1 vom 1.2.2002), zuletzt geändert durch VO (EG)
Nr. 596/2009 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 18.6.2009 (ABl. Nr. L 188/14
vom 18.7.2009).

3 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuch – LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.4.2006, neugefasst durch
Bekanntmachung vom 24.7.2009 (BGBl. I S. 2205); zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung
vom 3.8.2009 (BGBl. I S. 2630).
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es handelt sich hier nicht um Alternativtatbestände4. Zur Frage, ob ein Lebens-
mittel gesundheitsschädlich ist, benennt die Vorschrift bestimmte Beurteilungs-
kriterien: So müssen gemäß Art. 14 Abs. 4 LM-BasisVO die wahrscheinlichen
sofortigen, kurz- oder langfristigen Auswirkungen auf den Verbraucher und auf
nachfolgende Generationen berücksichtigt werden. Kumulative toxische Wir-
kungen sowie bestimmte gesundheitliche Empfindlichkeiten der jeweils ange-
sprochenen Verbrauchergruppe müssen ebenfalls in die Beurteilung einbezogen
werden. Bei der Entscheidung über die Sicherheit eines Lebensmittels sind seine
normalen Verwendungsbedingungen und die an den Verbraucher gerichteten
Informationen zu berücksichtigen. Als nicht für den Verzehr geeignet gelten
gemäß Art. 14 Abs. 5 LM-BasisVO Lebensmittel, wenn sie durch Fremdstoffe
oder auf andere Weise kontaminiert sind. Auch Fäulnis, Verderb oder Zersetzung
beispielsweise durch unsachgemäße Lagerung führen dazu, dass ein Lebensmittel
als nicht verzehrsfähig eingestuft werden kann. Bei der Entscheidung, ob ein
Lebensmittel gesundheitsschädlich ist, kommt es letztlich nicht darauf an, dass
die Gesundheit des Verbrauchers tatsächlich geschädigt wird5. Wenn auf Basis
wissenschaftlicher Daten gesundheitsschädigende Auswirkungen für wahrschein-
lich gehalten werden, jedoch noch wissenschaftliche Unsicherheit besteht, kön-
nen staatliche Maßnahmen zulässig sein, wenn diese für die Gewährleistung des
Gesundheitsschutzes erforderlich sind. In diesem Fall können die Mitgliedstaaten
und die Kommission vorläufige und verhältnismäßige Maßnahmen zum Risiko-
management treffen. Dieser Grundsatz wird mit dem Begriff des Vorsorgeprin-
zips umschrieben. Er ist mit Inkrafttreten der LM-BasisVO durch Art. 7 im Jahr
2002 gesetzlich im Lebensmittelrecht verankert worden6.

Frage Nr. 1: Was ist eine Basisverordnung?
Die Lebensmittel-Basisverordnung (EG) Nr. 178/2002 ist eine Verordnung
des Europäischen Parlamentes und des Rates. Im Rat sind die Mitglied-
staaten repräsentiert. In „Ratsverordnungen“ oder auch sogenannten „Ba-
sisverordnungen“ sind diejenigen Bereiche eines Themas geregelt, die nicht
allein die Durchführung betreffen, sondern von zentraler gemeinschafts-
politischer Bedeutung sind. Dagegen gibt es so genannte „Kommissions-
verordnungen“ oder „Durchführungsverordnungen“. Sie regeln Details zur
Durchführung eines bestimmten Rechtsaktes, teilweise in Form generell-
abstrakter Regelungen, oder auch als Einzelfallregelungen. Durchführungs-
verordnungen werden von der Kommission auf Grundlage der ihr vom Rat
zugewiesenen Kompetenzen erlassen. So hat die Kommission beispielsweise
auf Grundlage der Öko-Basisverordnung (EG) Nr. 834/2007 die Durch-
führungsverordnung (EG) Nr. 889/2008 erlassen. Diese regelt detailliert,
welche Stoffe, etwa Düngemittel oder Zusatzstoffe, für die Herstellung von
Bio-Lebensmitteln verwendet werden dürfen7.

4 Hahn, in: Hahn/Görgen, Praxishandbuch Lebensmittelrecht, Kap. IV Nr. 1.
5 Zipfel/Rathke, Kommentar Lebensmittelrecht, LM-BasisVO, C 101, Art. 14, Rn. 39.
6 Gorny, Kommentar zur LM-BasisVO, 2002, S. 82 ff.
7 Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes

NRW, Die neue EG-Verordnung Ökologischer Landbau, Eine einführende Erläuterung mit Bei-
spielen, S. 17.
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